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BETRIFFT Antrag des Stadtrates betreffend Genehmigung der Aufhebung der Erwachsenenbil-

dung per 31. Januar 2027 
 

 

 
DAS STADTPARLAMENT 

IN KENNTNIS DES ANTRAGES DES STADTRATES  
UND NACH EINSICHTNAHME IN DEN BERICHT DER GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION 

BESCHLIESST 

ZURÜCKKOMMEND AUF SEINEN EIGENEN BESCHLUSS 2012/064: 

 
1. Der Antrag auf Einstellung der Erwachsenenbildung der Stadt Illnau-Effretikon wird an den Stadtrat zu-

rückgewiesen. Die Geschäftsprüfungskommission weist auf die gewünschte nachträgliche Durchführung 
der Evaluierung hin. Im Übrigen wird auf die in der Debatte gefallenen Voten hingewiesen. 

2. Gestützt auf Art. 65 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Stadtparlamentes (GeschO STAPA; IE 100.02.01) 
hat der Stadtrat dem Parlament innert 12 Monaten einen Bericht zum Fortgang des Geschäftes oder eine 
geänderte Vorlage zu unterbreiten. 

3. Gegen diesen Beschluss ist das fakultative Referendum ausgeschlossen. 

4. Gegen diesen Beschluss kann gestützt auf § 21a f. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRG) wegen 
Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröf-
fentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen beim Bezirksrat Pfäffikon, Hörn-
listrasse 71, 8330 Pfäffikon, erhoben werden. 

5. Im Übrigen kann gegen diesen Beschluss gestützt auf § 19 ff. VRG wegen Rechtsverletzungen, unrichti-
ger oder ungenügender Feststellung des Sachverhaltes oder Unangemessenheit der angefochtenen An-
ordnung innert 30 Tagen ab Publikation beim Bezirksrat Pfäffikon, Hörnlistrasse 71, 8330 Pfäffikon, schrift-
lich Rekurs erhoben werden. 

6. Mitteilung durch Protokollauszug an: 
a. Schulpflege 
b. Stadtrat Ressort Bildung 
c. Abteilung Bildung 
d. Abteilung Finanzen 
e. Gemeinde Lindau, Abteilung Bildung 
f. Abteilung Präsidiales, Parlamentsdienst (dreifach) 
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Stadtparlament Illnau-Effretikon 
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Urs Gut  Marco Steiner 
Parlamentspräsident  Parlamentssekretär 
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